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Anordnung - dauerhafte Anordnung 
 
Straßenbezeichnung: Gemeindeverbindungsstraße Nr. 17 "Kirchmattinger Weg" 

 

 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde gem. §§ 44, 
45 Abs. 1, 1 a - c und 3 StVO i. V. m. Art. 1 und 2 des Gesetztes zum Vollzug der StVO vom 28.04.1978 
(GVBI S. 178) aus Gründen der Sicherheit/Ordnung des Verkehrs für die oben genannten Straßen, 
Wege und Plätze folgende Verkehrsrechtliche 
 

A n o r d n u n g 
 

1. Gemäß Beschluss des Gemeinderats Aiterhofen vom  wird im 
 

Gemeindeverbindungsstraße Nr. 17 "Kirchmattinger Weg" 

Genaue Lage: Haus-Nr. km Straßenklasse 

   

 
folgendes angeordnet. 
 

Aufstellung/Entfernung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 

274-70 - zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h (2 Stück) 
385 - Ortshinweistafel (2 Stück) 
Begründung 
An der Gemeindeverbindungsstraße "Kirchmattinger Weg" aus der Richtung Oberpiebing wird ca. 150 m vor 
dem Grundstück Matting 1 "Wallfahrtskirche Maria Birnbaum" das Verkehrzeichen Nr. 274-70 "Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h" und das Verkehrszeichen Nr. 385 "Ortshinweistafel" mit der Aufschrift "Matting" 
auszustellen. Aus der Richtung Kirchmatting kommend sind ca. 150 m vor dem Grundstück Matting 1 
"Wallfahrtskirche Maria Birnbaum" das Verkehrszeichen Nr. 274-70 "Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h 
und das Verkehrszeichen Nr. 385 "Ortshinweistafel" mit der Aufschrift "Matting" aufzustellen. 

 
2. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung/Entfernung der Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen wirksam. Die Kostentragung ergibt sich aus § 5 b Abs. 1 und 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes.  

 
Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 

 

 

 

Dorfner  

Bekanntgemacht durch Aushang an 

der Amtstafel und allen Ortstafeln am: 

11.07.2023 

Abgenommen am:  

              Diese Anordnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig       

 


